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Entspricht das biblischer Reali-
tät: Gott als Betreiber oder so-

gar als Besitzer von Mühlen? Gibt 
es in der Bibel einen Hinweis da-
rauf, dass Gott auch als Müller 
auftritt? Er, der ja letztlich unbe-
greiflich bleibt, wird uns – damit 
wir eine Ahnung von ihm bekom-
men – in unterschiedlichsten Bil-
dern und Metaphern dargestellt: 
als Kriegsherr und Hirte, als Quelle 
und Burg, als Vater und Mutter, 
als Löwe und Lamm … aber als 
einer, der Mühlen betreibt oder 
besitzt, gehört das auch zu den 
»biblischen Gottesbildern«? Viel-
leicht dann, wenn man Gott als 
den Schöpfer des Universums be-
greift, der alles aus dem Nichts he-
raus geschaffen und somit auch 
Anspruch auf alles hat, dem also 
selbstverständlich auch alles ge-
hört und der mit Recht sagen 
kann: »mein ist der Erdkreis und 
seine Fülle« (Ps 50,12) – wozu die 
Mühlen dann selbstverständlich 
auch gehören.

In diesem Sinn allerdings wollte 
es Friedrich von Logau wohl nicht 
verstanden wissen. Logau, ein 
deutscher Dichter des Barock, 
der 1604 in Schlesien geboren 
wurde, hat – aufgewachsen und 
geprägt von Leid und Elend des 
Dreißigjährigen Krieges – zahl-
reiche Epigramme verfasst, wo-
bei er sich zuweilen sehr deutlich 
an den Sprüchen Salomos orien-
tierte. Seine Verehrung für den bi-
blischen König ging so weit, dass 
er dessen Namen für das Pseu-
donym verwendete, unter dem 
er seine Sinnsprüche veröffent-
lichte: Salomon von Golaw. The-
matisch bezieht er sich in seinen 
weit über 3000 Epigrammen im 
wahrsten Wortsinn auf »Gott und 

die Welt« – wobei er das Verhal-
ten der Menschen zu- und un-
tereinander und ihre Beziehung 
zum Allmächtigen immer wieder 
im Fokus hat. 

Aus der Geschichte wissen 
wir etwas über die barbarischen 
Kriegshandlungen des Dreißig-
jährigen Krieges, denen unge-
zählte Menschen unter zum Teil 
brutalsten Übergriffen zum Opfer 
fielen. Und wir ahnen vielleicht, 
was den schlesischen Dichter 
dazu bewogen haben könnte, ei-
nen Sinnspruch zu verfassen, der 
mit dem Titel dieses Textes be-
ginnt. Unter der Rubrik »Strafen« 
veröffentlichte er einen Zweizei-
ler, dessen erste Zeile zu einem be-
kannten Sprichwort geworden ist: 

»Gottes Mühlen mahlen lang-
sam, mahlen aber trefflich klein. 

Ob auß Langmuth er sich seu-
met, bringt mit Schärff er alles 
ein.«

Zahlreiche Gräueltaten, unter 
denen die europäische Bevölke-
rung damals litt, wurden nicht ge-
sühnt. Im Gegenteil: Viele Täter 
rühmten sich nicht nur lauthals 
ihrer bestialischen Untaten, sie 
fuhren oft auch ungeschoren da-
rin fort. Der verzweifelte Ruf nach 
Rache und Vergeltung verhallte 
vielfach unerhört. Der gläubige 
Dichter indes wusste um einen ge-
rechten Gott, der schlussendlich 
für Gerechtigkeit sorgen würde – 
auch wenn diese zuweilen auf sich 
warten ließ.

Wie gesagt, der Sinnspruch ist 
im Laufe der Zeit zu einem Sprich-
wort geworden, das auch heute 
durchaus noch gebräuchlich ist, 
wenn es auch hin und wieder 
leicht verändert wird: Aus dem 
»klein« wird dann z. B. »fein« oder 

aus »trefflich« »genau« oder »ge-
recht«. Die Grundaussage aber, 
um die es dem Dichter eigentlich 
ging, bleibt in diesen Variationen 
immer noch bestehen: Gott wird 
Gerechtigkeit herstellen und er 
wird das Böse richten – womög-
lich sogar »mit Schärff«, also mit 
Nachdruck.

Anders sieht es dann aus, wenn 
auf die zentrale Botschaft ver-
zichtet wird. Und leider wird der 
Sinnspruch heute meist in die-
ser sehr reduzierten Weise ver-
wendet: Auf die zweite Zeile wird 
da gänzlich verzichtet, und von 
der ersten lässt man den zweiten 
Halbsatz einfach weg. Sinnent-
stellend kann man dann mit dem 
Rest auf die vermeintliche Behä-
bigkeit Gottes (oder auch anderer 
Leute) verweisen: »Gottes Müh-
len mahlen langsam« soll dann 
eher beschwichtigen, wenn eine 
Sache, die man dringend erhofft, 
nur langsam vorangeht, frei nach 
dem Motto: »Gut Ding will Weile 
haben« oder »Langsam, aber si-
cher«. Das hat dann allerdings 
nichts mehr mit dem zu tun, was 
Friedrich von Logau mit seinem 
Spruch bewirken wollte.

Prediger 8,11
Man hat nachzuweisen versucht, 
dass ähnliche Sprüche bereits im 
Altertum existierten, konnte mei-
nes Wissens allerdings nicht bele-
gen, dass auch Logau diese kannte 
und sich davon hätte inspirieren 
lassen. Belegen kann ich es zwar 
auch nicht, aber die Wahrschein-
lichkeit ist doch sehr groß, dass 
Logau, der die Sprüche Salomos 
so gut kannte, auch um den Vers 
aus dem Predigerbuch wusste, der 
zumindest inhaltlich seinem Sinn-
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spruch sehr nahe kommt: »Weil 
das Urteil über böse Taten nicht 
schnell vollzogen wird, darum ist 
das Herz der Menschenkinder in ih-
nen voll, Böses zu tun« (Pred 8,11).

Mir scheint, dass dieser Vers 
eine die Zeiten überdauernde All-
gemeingültigkeit besitzt – gleich-
sam ein göttliches Prinzip beinhal-
tet. Ja, es gibt auch Gegenbeispiele: 
Nadab und Abihu, die zum Pries-
terdienst bestellten Söhne Aa-
rons, wurden, weil sie »fremdes 
Feuer« vor Jahwe gebracht hatten, 
auf der Stelle getötet (3Mo 10,1f.). 
Und als die durch die Wüste zie-
henden Israeliten sich wieder ein-
mal über das Manna beschwert 
und Fleisch gefordert hatten, da 
gab Jahwe es ihnen zwar, aber: 
»Das Fleisch war noch zwischen 
ihren Zähnen, es war noch nicht 
zerkaut, das entbrannte der Zorn 
Jahwes gegen das Volk, und Jahwe 
richtete unter dem Volk eine sehr 
große Niederlage an« (4Mo 11,33). 
In diesen Fällen erfolgte die Strafe 
unmittelbar, »auf dem Fuße« so-
zusagen, und die Bibel kennt 
dafür noch weitere Beispiele. 

Und dennoch: Diese Geschehen 
ändern allesamt nichts am bibli-
schen Prinzip, dass die Strafe für 
»böses Tun« in der Regel auf sich 
warten lässt. Wäre es anders, dann 
wäre der Planet wohl längst men-
schenleer! Petrus erläutert dies 
folgendermaßen: »Der Herr zö-
gert … nicht hinaus, wie es einige 
für ein Hinauszögern halten, son-
dern er ist langmütig euch gegen-
über, da er nicht will, dass irgendwel-
che verloren gehen, sondern dass alle 
zur Buße kommen« (2Petr 3,9). An-
lass für seine Erklärung war das zu 
erwartende Auftreten von Spöt-
tern, die das Kommen des Herrn 

lächerlich machen würden, indem 
sie darauf verweisen, dass sich 
seit den Tagen der Schöpfung ja 
nichts geändert habe, dass letzt-
lich doch alles beim Alten geblie-
ben und das angekündigte Gericht 
ausgeblieben sei. 

Ein Sachverhalt, der heute so 
aktuell ist wie damals – und der 
vordergründig gar nicht mal von 
der Hand zu weisen ist, aber von 
besagten Spöttern zu allen Zeiten 
missdeutet und vor allem miss-
braucht wird. Sie folgern daraus 
nämlich die Überzeugung, dass es 
sinnvoll sei, den eigenen Wertvor-
stellungen zu folgen, statt sich an 
göttlichen Regeln zu orientieren. 
Wenn nur noch der eigene Wille 
zählt, ist im Prinzip auch alles er-
laubt – und weil es ihres Erach-
tens überhaupt keinen Gott gibt, 
muss man ihm natürlich auch kei-
nerlei Rechenschaft ablegen. Das 
klingt logisch. 

Eine Art Dilemma liegt hier vor, 
ein Dilemma, das einer fatalen Lo-
gik entspringt. Einer Logik näm-
lich, die die Langmut Gottes miss-
deutet, sie geradezu ins Gegenteil 
verkehrt: Weil Gott nicht eingreift 
und Böses nicht straft, wird letzt-
lich seine Existenz geleugnet – 
und weil es keinen Gott gibt, ist 
alles erlaubt! Ein verhängnisvol-
ler Zirkelschluss. Statt »die Lang-
mut unseres Herrn für Errettung« 
zu achten, wie Petrus einige Verse 
später schreibt, wird sie zum Frei-
brief ungezügelten Verhaltens.

Deutschland 2024 
Im kommenden Jahr werden wir 
wohl so etwas wie ein Jubiläum 
feiern: 80 Jahre Kriegsende. So 
wie wir in diesem Jahr das 75. des 
Grundgesetzes gefeiert haben. 
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1 »Angesichts des Trümmerfelds, zu 
dem eine Staats- und Gesellschafts-
ordnung ohne Gott, ohne Gewissen 
und ohne Achtung vor der Würde 
des Menschen die Überlebenden 
des Zweiten Weltkriegs geführt hat, 
… gibt sich das Bayerische Volk … 
nachstehende demokratische Ver-
fassung«.
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Und beides hängt eng miteinan-
der zusammen. 1945 lag Deutsch-
land am Boden – materiell und 
ideell. Der Zweite Weltkrieg, den 
Deutschland entfacht hatte, war 
verloren, viele Städte weitgehend 
zerstört. Die Menschen standen 
vor den Trümmern eines barba-
rischen Regimes, dessen Hybris 
letztendlich über 60 Millionen 
Menschen zum Opfer gefallen 
waren. 

Unter den argwöhnenden Bli-
cken der übrigen Staaten, vor 
allem der durch den Krieg be-
troffenen Länder, galt es, einen 
Neuanfang zu wagen. West-
deutschland, besetzt und unter 
Kontrolle von drei Siegermäch-
ten, sollte sich zunächst einen ge-
setzlichen Rahmen geben, durch 
den der künftige Staat nach de-
mokratischen Prinzipien organi-
siert werden konnte. Als Ergeb-
nis wurde 1949 das Grundgesetz 
veröffentlicht und von den Alli-
ierten als Basis des neuen Staa-
tes akzeptiert. 

Selbstverständlich sollten die 
leidvollen Erfahrungen des Drit-
ten Reiches, aber auch das Schei-
tern der Weimarer Republik in 
die Formulierungen der einzel-
nen Artikel einfließen. Unter dem 
Schock des Untergangs eines to-
talitären Systems standen der Ver-
fassungskonvent bzw. der Parla-
mentarische Rat 1948/49 vor einer 
bestürzenden Frage: Wie war es 
möglich, dass von Deutschen aus-
gehend derartiges Unheil über die 
Menschheit hatte kommen kön-
nen? Wo lagen die Ursachen? Nie 
sollte sich so etwas noch einmal 
wiederholen können. Diesem Ziel 
galt die Verfassung der Bundes-
republik Deutschland, die we-

gen ihres vorläufigen Charakters 
»Grundgesetz« genannt wurde. 

Eingeleitet wurde dieses Grund-
gesetz durch eine Präambel, in 
der die grundlegenden Werte und 
Ziele formuliert sind, auf denen 
das gesamte Grundgesetz basiert. 
Sie steht sozusagen »über« den ei-
gentlichen Artikeln und muss bei 
deren Interpretation herangezo-
gen werden. Verfassungsrechtli-
che Entscheidungen werden ge-
fällt »im Geist« dieser Präambel, 
die im Wesentlichen nur aus ei-
nem Satz besteht: »In Verantwor-
tung vor Gott und den Menschen 
… hat sich das Deutsche Volk … 
dieses Grundgesetz gegeben.«

In Verantwortung vor Gott also 
hatte man sich ein Gesetz gege-
ben. Das ist schon insofern be-
deutsam, als doch in der Bundes-
republik Deutschland Kirche und 
Staat – eben durch dieses Grund-
gesetz geregelt – strikt voneinan-
der getrennt sind. Den Vätern und 
Müttern des Grundgesetzes, die 
die Folgen eines gottlosen Un-
rechtsstaats durchlebt hatten, war 
dieser Bezug offenbar so wichtig, 
dass sie mit ihm das Grundgesetz 
einleiteten. Sie waren damit zwar 
hinter dem zurückgeblieben, was 
sich zwei Jahre zuvor in der Präam-
bel der Verfassung des Freistaats 
Bayern niedergeschlagen hatte1 – 
aber immerhin, man wusste sich 
Gott verantwortlich. 

Da das Grundgesetz nicht nur 
innerhalb Deutschlands, sondern 
weltweit hohe Anerkennung ge-
nießt, besteht keinerlei Gefahr, 
dass man sich in absehbarer Zeit 
von ihm verabschieden könnte. 
Es gibt auch ganz erhebliche Hür-
den, es grundlegend zu verän-
dern. Insofern ist der folgende 
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Gedanke rein theoretischer Na-
tur: Was wäre, wenn wir heute 
eine neue Verfassung bräuchten? 
Würde in deren Präambel der Be-
zug auf Gott verankert sein? Ich 
fürchte, dass das nicht der Fall 
wäre. Heute nicht mehr!

Aber nun steht sie einmal da, die 
Präambel. Mit diesem Bezug auf 
Gott, dem man sich einmal ver-
antwortlich wusste. Für viele ist 
das ein Ärgernis, das nur schwer 
zu schlucken und noch schwerer 
zu korrigieren ist. Aber vielleicht 
umzudeuten? Und wahrhaftig, da 
ist man schon ein gutes Stück vo-
rangekommen: Jedenfalls hat man 
das, was man ehemals unter dem 
Begriff »Gott« verstand, dem Zeit-
geist geopfert: Während Wilfried 
Lagler in einem Vortrag bei den 
SMD-Hochschultagen 1998 über-
zeugend nachwies,2 dass mit dem 
Gott, auf den sich die Präambel be-
zieht, eindeutig der Gott der Bi-
bel gemeint ist, wird genau dies 
heute vielfach bestritten. Bestre-
bungen, das anders zu sehen, gab 
es offensichtlich auch 1998 schon, 
sonst hätte Lagler den Beleg ja 
nicht zu führen brauchen. Heute 
jedenfalls heißt es bei Wikipedia: 
»Der ›Präambel-Gott‹ wird heute 
aufgrund des demographischen 
Wandels und der religiös-welt-
anschaulichen Pluralisierung der 
Gesellschaft nicht mehr mit dem 
christlichen Gott verbunden, son-
dern als offenes Symbol für die 
dem Staat vorausliegende ›letzte 
sittliche Kraft‹ verstanden«.3 Gott 
also nur noch ein »offenes Sym-
bol, eine letzte sittliche Kraft« – 
eine Idee sozusagen, die man ha-
ben kann oder auch nicht. Da hat 
sich offensichtlich etwas getan in 
unserem Land. 

Fortschritte?
Sind 80 Jahre eine lange Zeit? 
Die Antwort zumindest ist rela-
tiv. Die technologische Entwick-
lung in den letzten 80 Jahren ist 
jedenfalls atemberaubend. Ohne 
Anleitung würden sich Menschen, 
die die NS-Zeit noch bewusst er-
lebt, seither geschlafen und in der 
Moderne ihre Augen wieder auf-
geschlagen haben, ganz sicher 
nicht mehr zurechtfinden. Keine 
Generation der Menschheit hat 
eine derart rasante Entwicklung 
erlebt wie die noch lebende Nach-
kriegsgeneration. 

Aber nicht nur die Technolo-
gie, auch das gesellschaftliche 
Bewusstsein und der gemein-
same Wertekanon haben sich in 
den letzten 80 Jahren ganz gra-
vierend verändert. Unmittelbar 
nach dem Zweiten Weltkrieg be-
zeichneten sich noch 96 % der 
Deutschen »als Anhänger einer 
christlichen Konfession«,4 und 
da spielte es keine Rolle, ob sie 
in Westdeutschland oder im Ge-
biet der späteren DDR wohnten. 
Etwa 40 Jahre später, also zur Zeit 
der Wiedervereinigung, gehörten 
in Westdeutschland immer noch 
etwa 85 % einer der beiden gro-
ßen Kirchen an, während in der 
DDR der Anteil der Kirchennahen 
ungefähr 30 %, der Konfessions-
losen dagegen etwa 70 % betrug. 
Inzwischen sieht die Situation al-
lerdings deutlich anders aus: 2022 
zählten im seit 32 Jahren wieder-
vereinten Deutschland nur noch 
etwa 48 % der Bevölkerung zu ei-
ner der beiden Großkirchen, der 
Anteil der Konfessionsfreien be-
trug schon 44 %5 – wobei der 
Trend in die jeweilige Richtung 
offensichtlich weitergeht.

2 Gott im Grundgesetz? Zur Bedeu-
tung des Gottesbezugs in unse-
rer Verfassung und zum christlichen 
Hintergrund der Grund- und Men-
schenrechte. Universitätsbibliothek 
Tübingen 1998.

3 https://de.wikipedia.org/wiki/
Gottesbezug

4 https://www.bpb.de/themen/
deutsche-einheit/lange-wege-
der-deutschen-einheit/47190/
kirchenbindung-und-religiositaet-
in-ost-und-west/
Auf dieser Quelle basieren auch die 
nachfolgenden Zahlen.

5 https://fowid.de/meldung/
religionszugehoerigkeiten-2022 

6 Der wortgleiche Eid wird in Artikel 
64 auch für die Bundesminister vor-
geschrieben. 

7 https://www.spiegel.de/politik/
deutschland/vereidigung-
der-regierung-nur-zypries-
sprach-amtseid-ohne-
gottesformel-a-386343.html

8 https://www.tagesspiegel.de/ 
politik/das-kabinett-der-
konfessionslosen--was-folgt-
daraus-6854482.html
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Gottes Hilfe?
Es ist übrigens bemerkenswert, 
dass der Bezug auf Gott noch an 
zwei anderen Stellen des Grund-
gesetzes in Erscheinung tritt: In 
Artikel 56 geht es um den Eid, 
den ein gewählter Bundesprä-
sident zu leisten hat.6 Von ihm 
wird verlangt, dass er seine »Kraft 
dem Wohl des deutschen Volkes 
widmen, seinen Nutzen meh-
ren, Schaden von ihm wenden, 
… seine Pflichten gewissenhaft 
erfüllen und Gerechtigkeit gegen 
jedermann üben« wird. Eine ge-
waltige Aufgabe! Offensichtlich 
war den Vätern und Müttern des 
Grundgesetzes damals klar, dass 
die Tragweite dieser Pflichten so 
immens groß ist, dass sie schier 
übermenschliche Fähigkeiten er-
fordern. Deshalb ließen sie den 
Schwur mit dem Bezug auf Gott 
enden: »So wahr mir Gott helfe.« 
In dem Bewusstsein allerdings, 
dass der Glaube an Gott natür-
lich niemandem verordnet wer-
den kann, haben sie dieses Ver-
sprechen in dem nachfolgenden 
Satz dann als nicht zwingend er-
klärt, weshalb der Artikel mit dem 
Hinweis endet: »Der Eid kann auch 
ohne religiöse Beteuerung geleis-
tet werden.«

Von der Möglichkeit, auf diese 
religiöse Beteuerung zu verzich-
ten, wurde erstmals 1998 bei der 
Vereidigung des damaligen Bun-
deskanzlers Gerhard Schröder Ge-
brauch gemacht: Er und sieben 
weitere Minister seines Kabinetts 
verzichteten bewusst auf den Got-
tesbezug – was damals noch zu 
einem Aufschrei in Teilen der Be-
völkerung führte. Als 2005 Angela 
Merkel zur Bundeskanzlerin verei-
digt wurde, sprachen außer ihr alle 

Kabinettsmitglieder den Hinweis 
auf die Hilfe Gottes aus, lediglich 
die Justizministerin verzichtete.7

Bundeskanzler Olaf Scholz, 
übrigens der erste Kanzler der 
Bundesrepublik, der sich als 
konfessionslos identifiziert, ver-
zichtete – durchaus mit einer ge-
wissen Konsequenz – als zweiter 
Regierungschef auf den Zusatz, 
als er 2021 vereidigt wurde, 
ebenso wie drei weitere Minister 
der SPD und alle fünf Minister der 
Grünen. Überhaupt stellen im ak-
tuellen Bundeskabinett die Kon-
fessionslosen so viele Minister wie 
nie, weshalb der Tagesspiegel am 
Tag ihrer Vereidigung titelte: »›So 
wahr mir Gott helfe‹ war einmal. 
Das Kabinett der Konfessionslo-
sen – was folgt daraus?«8

Ja, was folgt daraus? Dieser 
Frage gilt es nachzuspüren – wo-
bei man sich zunächst einmal ver-
gegenwärtigen muss, dass das Ka-
binett, ebenso wie das vom Volk 
gewählte Parlament, ein Abbild 
der Gesellschaft darstellt. Der 
wählende Souverän wählt natür-
lich den Kandidaten bzw. die Par-
tei, die seiner Überzeugung am 
ehesten entspricht. Wie sollte es 
auch anders sein? Insofern sind 
die soeben dargestellten Befunde 
nicht wirklich verwunderlich – sie 
waren erwartbar. 

Und ebenso erwartbar sind 
die Folgen: Denn mit dem Ver-
lust des Glaubens verschwindet 
nicht nur der christlich geprägte 
Wertekanon, allmählich schwin-
det auch das die Gesellschaft for-
mende christliche Menschenbild. 
Dieser Prozess geschieht in der 
Regel nicht abrupt, er verläuft 
schleichend – aber er verläuft! 
Eine Folge davon sind Gesetze, 

die zwar dem Zeitgeist geschuldet 
sind, dem Geist der Bibel aber häu-
fig diametral gegenüberstehen. 
Zuweilen hat man sogar den Ein-
druck, dass biblische Regeln nicht 
etwa missachtet werden, weil man 
sie nicht kennt oder weil sie ei-
nem nichts mehr zu sagen haben. 
Das Gegenteil scheint der Fall: Ge-
rade weil man sie kennt, werden 
Gesetze gefordert und erlassen, 
die göttliche Regeln ins Gegen-
teil verkehren.

»Und Gott schuf den Menschen 
in seinem Bild, im Bild Gottes 
schuf er ihn …« (1Mo 1,27a)
Dieser Satz ist eine Feststellung, 
deren Tragweite man im Rahmen 
eines solchen Beitrags nicht annä-
hernd beschreiben kann. Im Bild 
Gottes geschaffen zu sein, wer 
könnte das erfassen? Und wel-
che Konsequenzen ergeben sich 
daraus? Die Väter und Mütter des 
Grundgesetzes haben offensicht-
lich zumindest eine Ahnung davon 
gehabt, was es bedeutet, von Gott 
geschaffen zu sein: Sie haben auf 
diesen Gott in der Präambel ver-
wiesen, und sie haben in seinem 
Geschöpf eine Würde erkannt, die 
es unter allen Umständen zu wah-
ren gilt. Deshalb wird das Grund-
gesetz genau mit diesem Satz 
eingeleitet: »Die Würde des Men-
schen ist unantastbar.« Alle nach-
folgenden Gesetze haben diesen 
ersten Artikel zu berücksichtigen. 
Es wäre sicher unlauter, wenn 
man der Legislative absprechen 
würde, sich aufrichtig bemüht zu 
haben, diesem Anspruch zu genü-
gen und ihn bei ihrer Gesetzge-
bung zu beachten. Was zu kritisie-
ren ist, ist die Tatsache, dass man 
den Begriff »Mensch« relativiert. 
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Die Frage, ab wann ein Mensch 
als Mensch gilt, dem die Würde 
zukommt, ein von Gott geschaf-
fenen Wesen zu sein, betrifft die 
Problematik der Abtreibung, die 
seit 1976 unter den §§ 218 und 
219 StGB geregelt ist. Sie soll an 
dieser Stelle nicht weiter erörtert 
werden, dazu gibt es zahlreiche 
Beiträge;9 nur so viel: 

Für die Zeit von 1996 bis 202310 
hat Statista eine Auflistung der 
offiziellen Zahlen vorgenomme-
ner Schwangerschaftsabbrüche 
veröffentlicht.11 Danach wurden 
in diesen 27 Jahren 3 201 842 Kin-
der getötet! Um nicht falsch ver-
standen zu werden: Es geht mir 
nicht nur um die Masse,12 es geht 
darum, einmal die Dimension auf-
zuzeigen, mit der wir es hier zu tun 
haben – wobei die Zahlen der ers-
ten 20 Jahre noch gar nicht inbe-
griffen sind! Da erscheint das laute 
Klagen über akuten Fachkräfte-
mangel plötzlich in einem ganz 
anderen Licht. Aber noch einmal: 
Es geht zunächst und in erster Li-
nie um die Würde des Einzelnen! 

Und auch das muss berücksich-
tigt werden: Die Abtreibungen 
geschahen, während die betref-
fenden Paragraphen galten. Auf 
Betreiben einflussreicher Teile der 
Gesellschaft wurde 2022 schon 
einmal der § 219a, in dem das Wer-
beverbot für Schwangerschafts-
abbrüche geregelt war, ersatzlos 
gestrichen. Wohl nur ein erster 
Schritt auf dem Weg, den selbst-
bestimmten Schwangerschafts-
abbruch gänzlich zu legalisieren. 
Das jedenfalls wird in den Partei-
programmen von »Bündnis 90 / 
Die Grünen« und »Die Linke« ge-
fordert.13

Wertverschiebung
Es hat sich etwas gravierend ver-
schoben, ein echter Wertewandel 
hat stattgefunden: Der ungebo-
rene Mensch genießt nicht mehr 
den Schutz und die Achtung, die 
ihm nach göttlichen Wertmaß-
stäben zu kommt – anders als z. B. 
der Schutz des Klimas oder der Ar-
ten. Um auch hier Missverständ-
nissen vorzubeugen: Es geht nicht 
um ein gegenseitiges Aufrechnen; 
Tierschutz wird zu Recht großge-
schrieben und verdient unser aller 
Achtung und Wertschätzung. Aber 
mittlerweile wird ihm offenbar 
eine größere Aufmerksamkeit ge-
schenkt als dem Menschenschutz. 
So ist es z. B. seit Anfang dieses Jah-
res verboten, Hühnerembryonen 
nach dem 12. Bebrütungstag zu 
töten, mit der Begründung: »weil 
dann eine beginnende Schmerz-
entwicklung des Hühnerembryos 
nicht auszuschließen ist«.14 Man 
sorgt sich um das Wohl eines Hüh-
nerembryos. Das ist löblich – aber 
gilt diese Sorge auch für ungebo-
rene Kinder?

Zuweilen treibt der Tierschutz 
recht seltsame Blüten: Christiane 
Nüsslein-Volhard, Nobelpreisträ-
gerin in Medizin, schildert in ei-
nen Spiegel-Interview auf sehr 
anschauliche Weise, was in den 
Forschungslaboren von den über-
bordenden Regelungen im Tier-
schutz zu halten ist: »Auch bei den 
Mäusen gibt es absurde Vorschrif-
ten: Wenn man eine Maus von 
einem Käfig zum anderen trans-
ferieren wollte, hat man sie frü-
her einfach am Schwanz gepackt 
und rübergehoben. Das gilt inzwi-
schen als grausam. Jetzt muss ein 
Röhrchen in den Käfig gelegt wer-
den, und man muss warten, bis 

9 Siehe z. B. ausführlicher Zeit & 
Schrift 4/2019.

10 Für die ersten 20 Jahre liegen mir 
keine diesbezüglichen Zahlen vor.

11 https://de.statista.com/
statistik/daten/studie/232/
umfrage/anzahl-der-
schwangerschaftsabbrueche- 
in-deutschland/

12 Keinem der abgetriebenen Föten 
würde es ein Trost gewesen sein, 
wenn er erfahren hätte, dass im 
gleichen Jahr noch 130 000 andere 
das gleiche Schicksal treffen sollte.

13 Die SPD unterstützt Überprüfung 
und potentielle Streichung, die 
FDP ist gespalten, CDU/CSU sind 
dagegen.

14 https://www.kas.de/
documents/d/guest/2024-
04-12-monitor-dienerowitz_
impulse-zu-218-240271487-
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die Maus dort hineinschlüpft. So 
darf man sie dann umsetzen.« Ihre 
Beurteilung ist drastisch: »Wer 
kommt denn auf so eine Idee? 
Das können nur Beamte sein, die 
einen Knall haben!«15 Ob es wirk-
lich die Schuld der Beamten ist, sei 
dahingestellt, oft führen die ja nur 
aus, was von ihnen verlangt wird.

Der biblische Maßstab ist ab-
handengekommen! Nachdem 
Gott den Menschen in seinem Bild 
geschaffen hatte, gab er ihm nicht 
nur einen Auftrag, er stellte auch 
die Beziehung zwischen seinen 
Geschöpfen klar: »Seid fruchtbar 
und mehrt euch und füllt die Erde 
und macht sie euch untertan; und 
herrscht über die Fische des Mee-
res und über die Vögel des Himmels 
und über alle Tiere, die sich auf der 
Erde regen!« (1Mo 1,28) Tiere sind 
zu schützen, aber sie sind keine 
dem Menschen gleichwertigen 
Geschöpfe!

Übrigens: Die göttlich zuge-
sprochene Würde, die man vie-
len Ungeborenen vorenthält, 
steht auch in der entgegenge-
setzten Lebensphase zur Dispo-
sition. Noch sind wir in Deutsch-
land noch nicht so weit: Nach 
§ 216 StGB ist die aktive Sterbe-
hilfe verboten und strafbar. Aber 
die Bestrebungen gehen dahin 
und werden von zahlreichen Ein-
zelpersonen und Interessengrup-
pen lautstark vorangetrieben: Das 
selbstbestimmte Lebensende soll 
grundgesetzlich ermöglicht wer-
den. Ein weiterer schwerwiegen-
der Eingriff in die Souveränität 
dessen, der das Leben gibt und 
seinen Willen unmissverständlich 
als zentrales Gebot (mit-)mensch-
lichen Verhaltens formuliert hat: 
»Du sollst nicht töten!«

»… Mann und Frau schuf er sie« 
(1Mo 1,27b)
Die Bibel lässt da keinen Zweifel 
aufkommen: Seinen Schöpfungs-
akt krönte Gott mit der Erschaf-
fung des Menschen – zweierlei 
Geschlechts. Krönung deshalb, 
weil er zuvor die Fische und die 
Vögel und danach »Vieh und Ge-
würm und Tiere der Erde« geschaf-
fen hatte. Den Abschluss seines 
gesamten Schöpfungshandelns 
bildete dann der Mensch, der sich 
sozusagen in ein (für ihn) gemach-
tes Nest setzen konnte. 

Damit nicht missverstanden 
werden konnte, was er meinte, 
wurde Gottes Absicht später noch 
einmal wiederholt und der zusam-
menfassenden Menschheitsge-
schichte vorangestellt. Das 5. Ka-
pitel der Genesis beginnt nämlich 
mit folgender Feststellung: »Dies 
ist das Buch von Adams Geschlech-
tern. An dem Tag, als Gott Adam 
schuf, machte er ihn im Gleichnis 
Gottes. Mann und Frau schuf er 
sie, und er segnete sie und gab ih-
nen den Namen Mensch, an dem 
Tag, als sie geschaffen wurden.« 
Der Name (die Auszeichnung) 
»Mensch« wird also ausschließ-
lich Mann und Frau zuteil, die so-
zusagen von Gott gewürdigt wer-
den, Mensch zu heißen.

Im Neuen Testament greift der 
Herr das Thema noch einmal auf, 
als er wegen möglicher Eheschei-
dung von den Pharisäern versucht 
wurde. Jesus verweist auch hier 
auf das Schöpfungshandeln Got-
tes, indem er ausdrücklich die 
Zweigeschlechtlichkeit des Men-
schen deutlich hervorhebt: »Habt 
ihr nicht gelesen, dass der, der sie 
schuf, sie von Anfang an als Mann 
und Frau machte …?«16 (Mt 19,3f.) 

15 Der Spiegel 21/2024, S. 100.

16 Die Fußnote zu diesem Vers in der 
Edition CSV der Elberfelder verweist 
darauf, dass es wörtlich »männlich 
und weiblich« heißt.
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Der biblische Befund ist also 
sehr eindeutig: Als Mann und Frau 
schuf Gott den Menschen, we-
der divers noch sonst wie anders. 
Die Biologie bestätigt übrigens 
den biblischen Schöpfungsbe-
fund, nach dem es nur zwei Ge-
schlechter gibt, die jeweils durch 
die X- bzw. Y-Geschlechtschro-
mosomen definiert werden: XX 
weiblich, XY männlich. Abwei-
chungen davon, also Mutationen 
im Erbgut, kommen vor – auch das 
eine Folge des Sündenfalls. Diese 
intersexuellen Fehlbildungen, die 
statistisch gesehen zwischen 0,5 
und 1 % ausmachen, bilden bio-
logisch gesehen jedoch kein ei-
genständiges Geschlecht.17 Be-
troffene Menschen erleben eine 
solche Situation oft als äußerst 
notvoll und benötigen nicht nur 
medizinische und psychologische 
Hilfe, sondern vor allem auch die 
Akzeptanz und Wertschätzung ih-
rer Mitmenschen. Um Betroffene 
nicht auszuschließen oder zu dis-
kriminieren, hat das Bundesver-
waltungsgericht gefordert, ihnen 
eine positive Bezeichnung zu ge-
ben. Seit 2018 werden sie unter 
»divers« eingestuft, was aber eine 
soziologische, keine biologische 
Einordnung darstellt, kein drittes 
Geschlecht!

Neben diesen intersexuellen 
Anomalien, wo die körperlichen 
Geschlechtsmerkmale eines Men-
schen nicht eindeutig als männ-
lich oder weiblich einzuordnen 
sind, gibt es in der Tat auch Fälle, 
bei denen sich Menschen mit ih-
rem Geschlecht nicht wohlfühlen, 
obwohl es biologisch eindeutig 
ist. Gründe dafür können geneti-
scher (z. B. hormonelle Fehlfunkti-
onen), aber auch psychologischer 

(z. B. traumatische Erfahrungen) 
Natur sein. Der Umgang mit sol-
chen Menschen erfordert ein ho-
hes Maß an Einfühlungsvermö-
gen, und auch hier gilt, dass ihr 
Wert nicht von ihrer Besonder-
heit abhängt. 

»Divers« als weitere geschlecht-
liche Kategorie reichte einigen al-
lerdings nicht. Für die Bewegung, 
die unter dem Label »queer« be-
kannt ist, gibt es nämlich nicht 
zwei, sondern eine Vielzahl von 
Geschlechtern. Ihr erklärtes Ziel 
war die Gleichstellung und die 
rechtliche Anerkennung jedwe-
der sexuellen Orientierung – bei 
gleichzeitiger Missachtung tra-
ditioneller Normen. Nach einem 
lange andauernden Prozess, der 
vor allen von Schwulen- und Les-
benaktivisten initiiert und forciert 
wurde, haben sich die Parteien der 
Ampelregierung dann überzeugen 
lassen: Das erst 1981 eingeführte 
Transsexuellengesetz (TSG) sei 
veraltet und vor allem diskriminie-
rend. Ein neues Gesetz musste her.

SelbstB – das neue Gesetz 
Nach dem neuen Selbstbestim-
mungsgesetz kann ab 1. Novem-
ber 2024 jeder in Deutschland 
Lebende ohne ärztliches Attest 
einen Geschlechtswechsel vor-
nehmen – auch Kinder, sofern die 
Eltern zustimmen. Über 14-Jäh-
rige benötigen keine elterliche 
Zustimmung, da hilft das Fami-
liengericht. Zur Änderung des 
Geschlechts gehört selbstver-
ständlich auch die Änderung des 
Vornamens: Wer heute als Heinz 
daherkommt, kann uns morgen 
als Gaby begegnen – und umge-
kehrt. Eine Begrenzung, wie oft 
Geschlecht und Name gewech-

17 https://www.pro-medienmagazin.
de/biologie-scherer-wie-viele-
geschlechter-gibt-es/

18 https://www.lsvd.de/de/ct/6417-
Selbstbestimmungsgesetz

19 ttps://www.emma.de/artikel/
trans-kinder-ein-medizin-
skandal-340959

20 https://www.bmj.de/
SharedDocs/Pressemitteilungen/
DE/2024/0116_Reform_
Abstammung_Kindschaft.html

21 https://www.bmj.de/
SharedDocs/Downloads/DE/
Themen/Nav_Themen/240115_
Eckpunkte_Abstammungsrecht.
pdf
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selt werden kann, gibt es dabei 
nicht, allerdings ist eine Sperrfrist 
von einem Jahr vorgesehen. Also 
maximal einmal im Jahr kann man 
zu einem neuen Geschlecht und 
einem anderen Vornamen kom-
men. Verrückte Welt! 

Allein, es ist noch nicht das 
Ende: Dem Lesben- und Schwu-
lenverband Deutschland gehen 
die neuen Regeln nicht weit ge-
nug. Er kritisiert insbesondere 
»die strengen Altersregeln«, denn 
»Kinder und Jugendliche wissen 
am besten über ihre Geschlechts-
identität Bescheid, ihre Selbst-
bestimmung sollte in jedem Al-
ter gewahrt werden«. Auch die 
Sperrfrist sei »nicht hinreichend 
begründet und unverhältnismä-
ßig«.18 Es stockt einem schier der 
Atem, wenn man das liest, und 
man hält es eigentlich nicht für 
möglich, dass man darauf kom-
men und so etwas ernsthaft for-
dern kann – und darf gespannt 
sein, wann der Gesetzgeber auch 
diesen Forderungen noch ent-
sprechen wird.

Denn nahezu gleichzeitig mit 
dem Selbstbestimmungsgesetz 
wurden »Neue Leitlinien für trans-
medizinische Behandlungen von 
Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland« veröffentlicht. Da-
rin werden alle Altersbeschrän-
kungen von Hormonbehand-
lungen, Brustamputationen und 
Genital-OPs aufgehoben! Selbst 
Emma, das Magazin, das Alice 
Schwarzer, die Ikone der femi-
nistischen Bewegung, herausgibt, 
nennt das Selbstbestimmungs-
gesetz ein »aberwitziges Gesetz, 
das Kinder und Jugendliche mas-
siv gefährdet«, und hält die Richt-
linien für »skandalös«.19

Abstammung
Ein weiteres Gesetz ist bereits in 
der Pipeline: Der Bundesjustiz-
minister begründet die Notwen-
digkeit der Reform des Abstam-
mungsgesetzes eindrucksvoll: 
»Das Kindeswohl steht bei uns 
an allererster Stelle.«20 Wer wollte 
dem widersprechen? Im Gegen-
teil: Da kommt Freude auf. Auch 
unserem Herrn waren die Kinder 
wichtig, und er rügte die Jünger, 
die ihnen wehren wollten, zu ihm 
zu kommen. Die Freude über die 
ministerielle Fürsorge wird aber 
leider durch den Fortgang des Zi-
tats getrübt: »Unser Ziel ist ein Fa-
milienrecht für alle: ein Familien-
recht, das für alle Familienformen 
die passenden Regeln bietet.« 

Für alle Familienformen. Das, 
was sich zunächst gut anhört, 
sollte einem aber zu denken ge-
ben: Mutter – Vater – Kind, das 
war einmal. Das war die Famili-
enform von gestern. Heute gilt 
als rechtlich anerkannte Familie 
jede nur denkbare Konstellation. 
Es würde den Rahmen dieses Ar-
tikels sprengen, auf alle Aspekte 
des geplanten Familienrechts ein-
zugehen. Aber ein paar Kostpro-
ben des Entwurfs seien hier an-
gefügt:21

•  »Neben der Frau, die das Kind 
geboren hat, soll künftig eine wei-
tere Frau Mutter des Kindes sein 
können.« 
•  »Die  zweite  Elternstelle  soll 

entweder durch einen Mann als 
Vater oder durch eine weitere Frau 
als Mutter besetzt werden kön-
nen.«
•  »Selbst wenn sich ein Paar der 

Hilfe eines Dritten zur Zeugung 
eines Kindes bedient, bleibt es 
dabei, dass das Kind nicht mehr 

als zwei rechtliche Eltern haben 
soll. Eine Mehrelternschaft wird 
nicht eingeführt. Weitere Per-
sonen können allerdings sorge-
rechtliche Befugnisse oder ein 
Umgangsrecht erhalten.«
•  »Mit der Reform wird zudem 

klargestellt, dass Personen ohne 
Angabe eines Geschlechts …, Per-
sonen mit dem Geschlechtsein-
trag ›divers‹ oder Personen, die 
ihren Geschlechtseintrag geän-
dert haben, … als rechtlicher El-
ternteil bzw. Vater oder Mutter in 
das Personenstandsregister ein-
getragen werden können.«

Dem Justizminister geht es, wie 
er betont, in erster Linie um das 
Wohl des Kindes. Die angeführ-
ten Beispiele lassen das allerdings 
nicht erkennen. Da scheint die 
egoistische Selbstverwirklichung 
Erwachsener – und zwar insbe-
sondere gleichgeschlechtlicher – 
eher im Vordergrund zu stehen. 
Dies wird u. a. auch durch die dann 
im zitierten Entwurf angeführten 
beispielhaften »Anwendungs-
fälle« deutlich, die durch das neue 
Gesetz möglich und geregelt wer-
den: »Ein schwules Ehepaar und 
ein lesbisches Ehepaar verabre-
den die Zeugung eines Kindes«, 
heißt es da z. B., oder: »Ein Mann 
stellt sich einem Paar als priva-
ter Samenspender zur Verfügung 
und will selbst die Verantwortung 
für das Kind nicht übernehmen. 
Die Vaterschaft oder Mutterschaft 
soll – abgesehen von der Geburts-
mutter – von deren Partner oder 
Partnerin übernommen werden; 
dieser oder diese will für das Kind 
einstehen.«

Schon die Lektüre dieses Ge-
setzesentwurfs ist eine Heraus-
forderung. Wenn man sich dann 
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versucht vorzustellen, welche 
Konsequenzen das geplante Ab-
stammungsgesetz für die betrof-
fenen Kinder zeitigen wird, kann 
einem eigentlich nur übel werden: 
• Da  soll  das Wohl  eines  Kin-

des gewährleistet sein, das von 
zwei lesbischen Frauen aufgezo-
gen wird, von denen keine seine 
wirkliche Mutter ist, die aber beide 
beanspruchen, seine Mutter zu 
sein.
• Da soll das Wohl eines Mäd-

chens gewährleistet sein, das von 
zwei Männern aufgezogen wird, 
von denen keiner sein wirklicher 
Vater ist, die es aber zum Zweck 
der Erziehung adoptiert haben 
und es als seine Väter (auch in der 
Phase der Pubertät!) »betreuen«. 

Wer sich über die Auswirkungen 
informieren will, die dieser Geset-
zesentwurf haben wird, wenn er 
denn so zum Gesetz wird wie ge-
plant, kann dies z. B. auf der Web-
site »Demo für Alle« tun.22

Was hatte der Herr seinen Jün-
gern gesagt, als sie mal wieder nur 
mit sich selbst beschäftigt gewe-
sen waren? »Wer aber irgend einem 
dieser Kleinen … Anstoß gibt, für den 
wäre es besser, dass ein Mühlstein 
um seinen Hals gehängt und er in die 
Tiefe des Meeres versenkt würde.« 
Eine drastische Konsequenz, in 
der Tat. Aber eine Konsequenz, die 
es zu beachten gilt. Denn Gott will 
nicht, dass Kinder – deren Engel 
in den Himmeln übrigens allezeit 
sein Angesicht sehen – Schaden 
nehmen (Mt 12,6.10.14).

Fazit
Wenn unser Volk nur noch wegen 
der Migration wächst, dann ist das 
eine Folge unseres Handelns, und 
wenn unsere nachwachsende Ge-

neration eher halt- und orientie-
rungs- und vor allem bindungslos 
daherkommt, dann hat das doch 
Ursachen! 

Wir dürfen davon ausgehen, 
dass Gott die Entwicklung, die 
sich unsere Gesellschaft leistet, 
nicht verborgen bleibt. Dass er 
diese Entwicklung nicht längst ge-
stoppt und die Protagonisten zur 
Rechenschaft gezogen hat, liegt, 
wie wir uns eingangs erinnert ha-
ben, an der Langmut, mit der er 
vieles erträgt. Er will nicht, dass ir-
gendjemand verloren geht, son-
dern dass alle zur Buße kommen. 

Manchmal gehört seine Zurück-
haltung allerdings auch zu seinen 
Erziehungswegen. Dann lässt Gott 
die Menschen gewähren, lässt sie 
tun, was ihnen gerade in den Sinn 
kommt – und sie merken nicht, 
dass das in Wahrheit eine Züch-
tigung Gottes ist. Wenn man sich, 
nachdem man die beschriebenen 
Phänomene zur Kenntnis genom-
men hat, der Lektüre des 1. Kapitels 
des Römerbriefs widmet, meint 
man gar nicht, dass der schon 
vor 2000 Jahren geschrieben wor-
den ist. Paulus beschreibt genau 
das, was uns heute bewegt und 
erschüttert. Und dann erklärt er, 
dass das zu Gottes Gerichtshan-
deln gehört. Dreimal (1,24.26.28) 
weist er darauf hin, dass Gott die 
Menschen, die ihn hätten erken-
nen, die nach seinen Regeln hät-
ten leben, die ihn hätten verehren 
können, dies aber ganz bewusst 
nicht wollten, dahingegeben hat: 
»Gott hat sie ihrem Verstand preis-
gegeben, der zu keinem Urteil mehr 
fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie 
nie tun dürften« (V. 28 NGÜ).

Horst von der Heyden22 https://demofueralle.de
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